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Anlage A 
 

Erster Teil 
 

Allgemeines Bildungsziel 
 
Die Volksschule hat – wie alle österreichischen Schulen – im Sinne des § 2 des Schulorgani-
sationsgesetzes die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend nach sittlichen, reli-
giösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, Guten und Schönen durch 
einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg entsprechenden Unterricht mitzuwirken. 
Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den künftigen Beruf erforderlichen Wissen und 
Können auszustatten und zum selbsttätigen Bildungserwerb zu erziehen. 
 
Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und verantwortungsbe-
wussten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und bundesstaatlichen Re-
publik Österreich als Mitglied der Europäischen Union herangebildet werden. Sie sollen zu 
selbstständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen 
Denken anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben 
Österreichs, Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den 
gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 
 
Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein sind tragende 
und handlungsleitende Werte in unserer Gesellschaft. Auf ihrer Grundlage soll jene Weltoffen-
heit entwickelt werden, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und 
von Mitverantwortung getragen ist. Dabei hat der Unterricht aktiv zu einer den Menschenrechten 
verpflichteten Demokratie beizutragen sowie Urteils- und Kritikfähigkeit, Entscheidungs- und 
Handlungskompetenzen zu fördern. 
 
Gemäß § 9 des Schulorganisationsgesetzes hat die Volksschule in der Vorschulstufe die Auf-
gabe, die Kinder im Hinblick auf die für die 1. Schulstufe erforderliche Schulreife zu fördern, 
wobei die soziale Integration behinderter Kinder zu berücksichtigen ist. In den darauf folgenden 
vier Schulstufen der Grundschule hat die Volksschule eine für alle Schülerinnen und Schüler 
gemeinsame Elementarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integration von Kindern 
mit Behinderungen zu vermitteln. 
 
Dabei soll den Kindern eine grundlegende und ausgewogene Bildung im sozialen, emotionalen, 
intellektuellen und körperlichen Persönlichkeitsbereich ermöglicht werden. 
Ausgehend von den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler, hat 
die Grundschule daher folgende Aufgabe zu erfüllen: 
- Entfaltung und Förderung der Lernfreude, der Fähigkeiten, Interessen und Neigungen; 
- Stärkung und Entwicklung des Vertrauens der Schülerin bzw. des Schülers in seine eigene 

Leistungsfähigkeit; 
- Erweiterung bzw. Aufbau einer sozialen Handlungsfähigkeit (mündiges Verhalten, Zusam-

menarbeit, Einordnung, Entwicklung und Anerkennung von Regeln und Normen; Kritik-
fähigkeit); 

- Erweiterung sprachlicher Fähigkeiten (Kommunikationsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit); 
- Entwicklung und Vermittlung grundlegender Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Ein-

sichten und Einstellungen, die dem Erlernen der elementaren Kulturtechniken (einschließlich 
eines kindgerechten Umganges mit modernen Kommunikations- und Informationstechnolo-
gien), einer sachgerechten Begegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie einer 
breiten Entfaltung im musisch-technischen und im körperlich-sportlichen Bereich dienen; 
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- schrittweise Entwicklung einer entsprechenden Lern- und Arbeitshaltung (Ausdauer, Sorgfalt, 
Genauigkeit; Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme); 

- ausgehend von den eher spielorientierten Lernformen der vorschulischen Zeit zu bewusstem, 
selbstständigem, zielerreichendem Lernen hinführen. 

 
Der umfassende Bildungsauftrag der Grundschule setzt sich die individuelle Förderung eines 
jeden Kindes zum Ziel. Dabei soll einerseits der individuellen Erziehungsbedürftigkeit und Bild-
samkeit der Schülerinnen und Schüler entsprochen werden, andererseits bei allen Schülerinnen 
und Schülern eine kontinuierliche Lernentwicklung angebahnt werden. Damit soll die Grund-
schule die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Lernen in den weiterführenden Schulen schaf-
fen. 
 
In der nur noch selten geführten Oberstufe (5. bis 8. Schulstufe) hat die Volksschule die Auf-
gabe, eine grundlegende Allgemeinbildung zu vermitteln sowie die Schüler je nach Interesse, 
Neigung, Begabung und Fähigkeit für das Berufsleben und zum Übertritt in mittlere Schulen 
oder in höhere Schulen zu befähigen. 
 

Volksschule als sozialer Lebens- und Erfahrungsraum 
Die Schule ist ein vielfältiger Erfahrungs- und Handlungsraum für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Schulleben geht über den Unterricht weit hinaus. Neben 
sachlichem Lernen findet in der Schule immer auch soziales Lernen in unterschiedlichen Formen 
und Situationen statt. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn Kinder mit unterschied-
lichen Lernvoraussetzungen bzw. Kinder mit Behinderungen (Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf) sowie Kinder mit speziellen Bedürfnissen gemeinsam unterrichtet werden. 
 
Die Volksschule muss dem Kind Raum und Schutz gewähren, damit es Selbstwertgefühl ent-
wickeln und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufbauen kann. Durch eine Situation gefühls-
mäßiger Sicherheit und Entspanntheit wird einerseits schulisches Lernen begünstigt, andererseits 
wird aber auch soziales Verhalten positiv beeinflusst. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
dafür ist das grundsätzlich wertschätzende Verhalten der Lehrerin bzw. des Lehrers jedem ein-
zelnen Kind gegenüber. Ein Klima des Vertrauens, der Zuneigung, der Anerkennung und Offen-
heit begünstigt soziale Verhaltensformen der Kinder. 
 
Die Volksschule soll den Kindern die Möglichkeit geben, ihre Bedürfnisse und Interessen unter 
Berücksichtigung anderer Personen wahrzunehmen und zu vertreten. 
 
Konflikte, die sich aus dem Zusammenleben bzw. aus Interessenunterschieden ergeben, müssen 
frühzeitig zum Gegenstand gemeinsamer Reflexion gemacht werden; dabei wird die Schülerin 
bzw. der Schüler Mittel und Wege der Konfliktbewältigung kennen lernen. 
 
Eine besondere sozialerzieherische Aufgabe erwächst der Grundschule dort, wo sie interkultu-
relles Lernen ermöglichen kann, weil Kinder mit deutscher und nichtdeutscher Muttersprache 
unterrichtet werden. Die Aspekte des interkulturellen Lernens unter besonderer Berücksichti-
gung des Kulturgutes der entsprechenden Volksgruppe werden im besonderen Maße in jenen 
Bundesländern zu verwirklichen sein, in denen Angehörige einer Volksgruppe bzw. öster-
reichische und ausländische Kinder gemeinsam unterrichtet werden. 
 
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem jeweils anderen Kulturgut sind insbesondere As-
pekte wie Lebensgewohnheiten, Sprache, Brauchtum, Texte (zB Erzählungen, Märchen, Sagen), 
Tradition, Liedgut usw. aufzugreifen. Interkulturelles Lernen beschränkt sich nicht bloß darauf, 
andere Kulturen kennen zu lernen. Vielmehr geht es um das gemeinsame Lernen und das Be-
greifen, Erleben und Mitgestalten kultureller Werte. Aber es geht auch darum, Interesse und 
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Neugier an kulturellen Unterschieden zu wecken, um nicht nur kulturelle Einheit, sondern auch 
Vielfalt als wertvoll erfahrbar zu machen. 
 
Interkulturelles Lernen soll in diesem Zusammenhang einen Beitrag zum besseren gegenseitigen 
Verständnis bzw. zur besseren gegenseitigen Wertschätzung, zum Erkennen von Gemeinsam-
keiten und zum Abbau von Vorurteilen leisten. Ausgehend von schulischen und 
außerschulischen Erfahrungen mit Menschen aus anderen europäischen Staaten, insbesondere 
aus einem an das eigene Bundesland angrenzenden Nachbarstaat soll interkulturelles Lernen 
helfen, europäisches Bewusstsein bzw. Weltoffenheit anzubahnen. Querverbindungen zum 
didaktischen Grundsatz des sozialen Lernens und zum Unterrichtsprinzip Politische Bildung 
einschließlich Friedenserziehung sind sicherzustellen. 
 
Eine günstige Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit und das Lernen der Kinder sind in hohem 
Maße von der Persönlichkeit der Lehrerin bzw. des Lehrers abhängig. Aus der Sicht der Schü-
lerinnen und Schüler befindet sich die Lehrerin bzw. der Lehrer in einer Vorbildrolle. Diese 
Rolle wird bestimmt durch Art und Fähigkeit der Lehrerin bzw. des Lehrers, der Schülerin bzw. 
dem Schüler offen zu begegnen. Sie bzw. er soll auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen, 
auftretende Schwächen mit Einfühlungsvermögen und Verständnis akzeptieren und an ihrer 
Behebung bewusst mitarbeiten. Darüber hinaus muss die Lehrerin bzw. der Lehrer durch ihr 
bzw. sein Verhalten Vorbild in Konfliktsituationen, Partner in mitmenschlichen Beziehungen 
sowie Helfer und Berater bei der Auseinandersetzung mit Schwierigkeiten sein. Im täglichen 
Unterricht darf sich die Lehrerin bzw. der Lehrer nicht ausschließlich als Wissensvermittler und 
Belehrender, sondern auch als Lernender verstehen. 
 
Nicht nur Lehrerverhalten, sondern auch bestimmte Rahmenbedingungen für Unterricht spielen 
in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle: kooperative Arbeitsformen, Abbau zu starker 
Lenkung, Einschränkung von Konkurrenzsituationen usw. Dadurch erfahren die Selbsttätigkeit 
und die Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler eine besondere Förderung. 
 


